
 

Wichtige Information zur  

Beantragung von Reisedokumenten ab dem 01. Mai 
2025 

 

Bitte beachten Sie: ab dem 01. Mai 2025 können bei der Beantragung 

von Personalausweisen und Reisepässe nur noch digitale 

Lichtbilder angenommen werden. Zudem müssen die Lichtbilder 

zukünftig in der vorgegebenen Größe 1600x1244 erfasst werden. 

 
Wir informieren Sie, sobald im Rathaus hier das 

Bilderfassungssystem zur Verfügung steht! 

 

Für Bilder können Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin bei 

Fotografen oder im DM-Markt welche erstellen lassen. Die Bilder 

müssen dann über einen QR-Code in einer Cloud abgerufen werden 

können. 

 

Für ein Lichtbild, das über das Bilderfassungssystem in der Behörde 

hier bei uns aufgenommen wird, entsteht eine Gebühr in Höhe von 

6,00 € die zusätzlich zu der Gebühr des jeweiligen Dokumentes 

erhoben wird. Sollten zwei Dokumente, also Reisepass und 

Personalausweis, gleichzeitig beantragt werden, so wird die Gebühr 

für das Passbild nur einmal erhoben und kann für beide Dokumente 

verwendet werden.  

 

Hinweis: Ein Lichtbild aus der Cloud ist maximal 6 Monate 

gespeichert. Danach muss ein neues biometrisches Passbild erstellt 

werden. 

 

Ihr Melde- und Passamt / Bürgerbüro der Gemeinde Ebersbach-

Musbach  

 

 

Biotopkartierung 2025 – weitere Informationen 
 

Wie in der vorherigen Ausgabe des Verbandsanzeigers informiert, 

findet in diesem Jahr die Biotopkartierung statt. Mitte Mai wird mit der 

Kartierung begonnen, die Geländearbeiten werden vstl. bis zum 

Herbst 2025 dauern. In diesem Zeitraum werden 2 

Behördenbeauftragte mit Ihren Fahrzeugen die Feldwege und zum 

Befahren gesperrte Wirtschaftswege benutzen, um alle notwendigen 

Kartierungen vornehmen zu können. Die PKW mit den amtlichen 

Kennzeichen M-Q 1059 (Dacia Duster) und M-BM 2226 (VW Golf) 

dürfen hierzu die sonst zum Befahren gesperrte Wirtschaftswege im 

Gemeindegebiet Ebersbach-Musbach nutzen. Diese Information gilt 

Hinweis gebend für Anlieger. 

 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

Ausschreibung Jahresprogramm 2026 
  

Das ELR bietet Gemeinden und Privatpersonen ein breites 

Förderangebot, um die ökologische und soziale Modernisierung von 

Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen. 

 

Mit dem ELR hat das Land Baden-

Württemberg ein umfassendes 

Förderangebot für die strukturelle 

Entwicklung ländlich geprägter Dörfer und 

Gemeinden geschaffen. Gefördert werden 

Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und 

Arbeiten ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und 

Dienstleistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.  

 



ELR Jahresprogramm: 

Ziel des Jahresprogramms 2026 ist, Impulse zur innerörtlichen 

Entwicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen und dabei auch 

den Klimaschutz zu berücksichtigen. Daher wird die Nutzung 

vorhandener Bausubstanz besonders gefördert. Zudem sind 

Neubauprojekte in den Förderschwerpunkten 

Innenentwicklung/Wohnen, Arbeiten und 

Gemeinschaftseinrichtungen nur noch förderfähig, sofern die 

Tragwerkskonstruktion überwiegend aus einem CO2-speichernden 

Material (z.B. Holz) besteht. 

Projektträger und Zuwendungsempfangende können neben den 

Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und 

Privatpersonen sein.  

 

Wo liegen die Förderschwerpunkte? 

Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 

örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 

täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert 

werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, 

Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung können 

auch Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im 

Gesundheitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunternehmen 

der Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale 

Basisdienstleistungen können mit einem Fördersatz von bis zu 30 % 

(ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert 

werden. 

 

Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 

Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch 

Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 

zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), 

innerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten unter 

Verwendung CO2-speichernder Baustoffe), Verbesserung des 

Wohnumfeldes, Entflechtung unverträglicher Gemengelagen sowie 

die Neuordnung mit Baureifmachung von Grundstücken gefördert. 

Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten liegt der 

Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt 

bei Modernisierungen, Umbauten und Aufstockungen 50.000 €, bei 

Umnutzungen bis zu 60.000 €. Neubauten in Baulücken werden mit 

bis zu 30.000 € gefördert. Für den Förderschwerpunkt 

Wohnen/Innenentwicklung wird etwa die Hälfte der im 

Jahresprogramm 2026 zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. 

Auch in den an den Ortskern angrenzenden Baugebieten (bis zur 

Erschließung in den 70er-Jahren) ist die Förderung möglich. 

 

Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte 

unterstützt, die zur Umnutzung oder Weiterentwicklung vorhandener 

Bausubstanz beitragen. Auch die Entflechtung störender 

Gemengelagen im Ortskern ist ein wichtiges Förderziel. Gefragt sind 

Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen, die zum Erhalt der 

dezentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und Schaffung 

von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen. 

Unternehmensinvestitionen können mit einem Fördersatz von bis zu 

15 % gefördert werden.  

 

CO2-Speicherzuschlag 

Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 

bindende Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann in 

definierten Fällen einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den 

Regelfördersatz und eine erhöhte Maximalförderung bekommen, 

sofern dies nach beihilferechtlichen Bestimmungen möglich ist. 

 

Antragsverfahren 

Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließlich 

von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese 

Aufnahmeanträge enthalten die von der Gemeinde positiv bewerteten 

privaten Projekte.  

Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die vor 

der Programmentscheidung im Jahr 2026 nicht begonnen sind und im 

Jahr der Förderentscheidung begonnen werden.  

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz (MLR) entscheidet im Frühjahr 2026 über die 

Aufnahme in das ELR. 

Wer Interesse hat, über die Gemeinde einen Zuschussantrag beim 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum zu stellen, sollte möglichst 

bald, jedoch bis spätestens  

 

30. Juni 2025 

 

mit der Gemeindeverwaltung Ebersbach-Musbach, Tel.: 

07584/921211 E-Mail: info@ebersbach-musbach.de  Kontakt 

aufnehmen, um einen Beratungstermin zu vereinbaren 

Hinweis: Anmeldungen nach der Anmeldefrist können leider 

nicht mehr bearbeitet werden. 

 

Weitere Informationen über die Fördervorrausetzungen, die 

Förderhöhe und das Verfahren zur Antragstellung finden Sie unter 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-

raum/foerderung/elr/ oder unter https://rp.baden-

wuerttemberg.de/themen/land/elr/seiten/elr-antragstellung/ 

 

Ihre Gemeindeverwaltung Ebersbach-Musbach 

 

Einladung zur Sitzung der Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsgruppe Zweckverband Atzenberg 
 

Die Verbandsversammlung der Wasserversorgung Zweckverband 

Atzenberg findet am Dienstag, 13. Mai 2025 um 18.00 Uhr im 

Rathaus AULENDORF (Ratssaal-Schloss) 88326 Aulendorf, 

Hauptstraße 35 unter nachstehender Tagesordnung satt: 

 

TOP 1 Eröffnung und Bekanntgaben 

 

TOP 2 Vorstellung Zwischenergebnis Strukturgutachten 

 

TOP 3 Bericht technische Betriebsführung 

 

TOP 4 Bereinigung Rohrleitungen HB Atzenberg  

 Bestandsaufnahme / Grundlagenermittlung / Vorplanung 

zur Definition erforderlicher Maßnahmen für die Zukunft 

(Bezug auf Gutachten 2009); Beauftragung Ing. Büro  

 

TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

 

TOP 6 EMSR (Elektro- Mess- und Regelungstechnik) Erneuerung  

Hochbehälter Atzenberg + Pumpwerk Hopferbach – 

Sachstandsbeschreibung (Störungen, Zustand…) und 

weitere Vorgehensweise; Vergabe Generalleistung oder 

Einzelleistungen und Ermächtigung der Verwaltung zur 

Vergabe der Bauleistungen 

 

TOP 7 Verschiedenes, u.a. Maßnahmen zum Wasserschutzgebiet 

 

Die Sitzung ist öffentlich, hiermit lade ich herzlich ein. 

 

gez. Roland Haug  

Verbandsvorsitzender  

 

Hochzeitsgrüße und -Wünsche: 

Frank Leienbach & Katrin Schneider 
 

  

„Wir können das Glück verdoppeln, indem  

wir es mit anderen teilen.“  (Ursula Hettich) 

 

 

Auf dem Standesamt in Ebersbach-Musbach am vergangenen 

Montag, 28. April 2025 das „JA-Wort“ gegeben haben sich Frank 

Leienbach & Katrin Schneider, wohnhaft Winnenden. 

  

mailto:info@ebersbach-musbach.de
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/land/elr/seiten/elr-antragstellung/
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Wir sagen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 

und überbringen alles Gute für den 

gemeinsamen Lebensweg.  

 

Gemeinde Ebersbach-Musbach  

 

 

 

 

 

Unsere Jubilare 
 

Wir gratulieren sehr herzlich:  

 

Herrn Helmut WEBER, Ebersbach 

am 02. Mai zum 73. Geburtstag 

 

Herrn Matthäus WALSER, Boos 

Am 05. Mai zum 70. Geburtstag 

 

Herrn Herbert EISELE, Boos 

am 09. Mai zum 85. Geburtstag 

 

Herrn Heinz ELSÄßER, Ebersbach  „Sei von Herzen froh! 

am 09. Mai zum 82. Geburtstag  Das ist das A und O.“ 

   (Johann Wolfgang von 

Goethe) 

Frau Paula REINALTER, Musbach  

am 10. Mai zum 91. Geburtstag  

 

Frau Cevat MORA, Ebersbach 

am 16. Mai zum 70. Geburtstag 

 

Herrn Manfred MERK, Ebersbach 

am 20. Mai zum 76. Geburtstag  

 

Herrn Franz BARTH, Ebersbach  

am 21. Mai zum 84. Geburtstag  

 

Herrn Roland BLUMER, Buch 

am 23. Mai zum 71. Geburtstag 

 

Herrn Gerhard ENGENHARDT, Ebersbach 

am 24. Mai zum 70. Geburtstag 

 

Frau Grazyna MEINHARDT-TARCZEWSKA, Ebersbach 

am 25. Mai zum 73. Geburtstag 

 

Frau Antonie BARTH, Ebersbach 

am 26. Mai zum 83. Geburtstag  

 

Herrn Josef BURGER, Oberweiler  

am 26. Mai zum 82. Geburtstag 

 

Frau Lidia STICKEL, Ebersbach 

am 28. Mai zum 70. Geburtstag 

 

 

Auch all den Altersjubilaren, die hier namentlich nicht genannt werden 

wollen, gratulieren wir vielmals zu ihren Wiegenfesten und wünschen 

alles Gute, Glück und ganz besonders Gesundheit auf ihrem weiteren 

Lebensweg. 

 

Ihre Gemeinde Ebersbach-Musbach 

 

Geschwindigkeitsmessungen 
 

Das Landratsamt Ravensburg hat im Zeitraum vom 10.04.2025 und 

11.04.2025 Geschwindigkeits-messungen hier in unserer Gemeinde 

durchgeführt.  

 

Die erste Messung war in der Altshauser Straße in Ebersbach am 

10.04.2025 zwischen 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr durchgeführt.  

 

Es wurden dabei 13 Überschreitungen von insgesamt 342 

Fahrzeugen gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit (bei zulässigen 

50 km/h) lag bei 70 km/h. Die zweite Messung fand in der Saulgauer 

Straße in Boos am 11.04.2025 zwischen 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr 

statt. Es wurden dabei 14 Überschreitungen von insgesamt 292 

Fahrzeugen gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit (bei zulässigen 

30 km/h) lag bei 65 km/h. 

 

 

Vereinsnachrichten 

 

Landfrauen Ebersbach-Musbach  
Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes 

Maiandacht: Die diesjährige Maiandacht der Landfrauen findet am 

Donnerstag 05.05.2025 um 19.00 Uhr in der Kapelle in Buch statt. Wir 

möchten dadurch das Oberschwäbische Kulturgut u. ein schönes 

Brauchtum aufrecht erhalten. 

Zu Gast dieses Jahr ist die Gitarrengruppe „Griffbrett“. 

Hierzu sind alle recht herzlich willkommen! 

Anschließend laden wir alle zur öffentlichen Mitgliederversammlung 

um 20.00 Uhr im Seminarraum bei der Firma Eisele in 

Menzenweiler ein. 

Folgende Tagesordnungspunkte: 1) Begrüßung u. Bericht der 

Vorsitzenden; 2) Bericht der Schriftführerin; 3) Bericht der Kassiererin 

/ Kassenprüferinnen; 4) Entlastung der Vorstandschaft; 5) Wahlen; 6) 

Satzungsbeschluss, Neufassung der Satzung; 7) Anträge / Wünsche 

/ Verschiedenes 

Letztere sind spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich, 

bei Gisela Eisele, einzureichen. 

Danach gemütliches Beisammensein.  
Das Landfrauenteam 

Fördervereins Holzmühleweiher e.V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins 

Holzmühleweiher e.V. am Freitag, den 16. Mai 2025 

Zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Holzmühleweiher e. 

V. laden wir alle Mitglieder und die es werden wollen am Freitag, den 

16. Mai 2025, um 20:00 Uhr im Schützenhaus in Ebersbach herzlich 

ein. 

Tagesordnung: 1. Bericht des 1.Vorsitzenden; 2. Bericht des 

Kassierers; 3. Prüfbericht der Kassenprüfer; 4. Entlastung von 

Vorstandschaft und Kassenprüfer; 5. Beschlussfassung über Anträge; 

6. Sonstiges 

Anträge sind spätestens Freitag, 9. Mai 2025 schriftlich und begründet 

beim Vorstand einzureichen. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 

Fußball bei der SG Ebersbach/Blönried 
Herren 1 verlieren vorgezogenes Spiel: SV Uttenweiler - SGM SC 

Blönried/SV Ebersbach I 2:0(0:0) 

In einem Spiel mit ausgeglichenem Beginn standen beide 

Mannschaften defensiv sehr stabil, sodass es nur wenige Torchancen 

gab. Die Genauigkeit und die Torhüter verhinderten die Treffer. Nach 

dem Wechsel zeigte der Gastgeber deutlich mehr Zielstrebigkeit und 

übernahm die Kontrolle. In der 59. Minute setzte sich Kevin Schelkle 

im Mittelfeld im Zweikampf durch, passte perfekt in die Schnittstelle zu 

Marcel Weber, der den Ball gut mitnahm und aus etwa 15 Metern 

halbrechter Position ins lange Eck links unten einschob. Unsere Jungs 

versuchten nun alles, um den Ausgleich zu erzielen, scheiterten an 

der starken Defensive der Gastgeber. Uttenweiler stellte etwas um 

und konnte so wieder mehr Spielkontrolle übernehmen. Nach einer 

unglücklichen Abwehraktion fiel der zweite Treffer. Ein etwas zu stark 

gespielter Rückpass fand den Weg ins Tor. Auch eine Vielzahl an 

Standardsituationen konnten an diesem Tag nicht in Tore umgemünzt 

werden, weshalb es letztlich beim Sieg der Gastgeber blieb. 



Herren 2 gewinnen deutlich 

SGM SC Blönried/SV Ebersbach II – FV Bad Saulgau II 8:0(3:0); 

Tore: Daniel Zinser(3), Mike Burger(2), Joshua Fischer(2), Eigentor. 

Mit zwei frühen Toren durch Daniel Zinser konnten unsere Jungs in 

Führung gehen. Noch vor der Pause war es Mike Burger, der den 

dritten Treffer erzielen konnte. Auch nach der Pause ließen unsere 

Jungs nicht nach und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. 

Joshua Fischer konnte nach seiner Einwechslung mit zwei schnellen 

Toren endgültig für klare Verhältnisse sorgen. Mit einem Eigentor 

wurde der Kantersieg besiegelt. Mit diesem Spiel konnten sich unsere 

Jungs den Frust der vergangenen Wochen von der Seele spielen und 

den ersten Sieg nach der Winterpause feiern. 

Vorschau auf Freitag, den 02.05.2025: 

E2-Junioren: SGABE – SV Weingraten III (17:15 Uhr, in Aulendorf) 

E1-Junioren: SGABE – SV Bergatreute (18:30 Uhr, in Aulendorf) 

E3-Junioren: SGABE – SV Weingarten IV (18:30 Uhr, in Ebersbach) 

Vorschau auf Samstag, den 03.05.2025: 

D-Juniorinnen: SV Maierhöfen - SCB (13:45 Uhr) 

D2-Junioren: SGM Grünkraut III – SGABE (13:45 Uhr) 

D1-Junioren: FV Bad Waldsee I - SGABE (15:15 Uhr) 

C-Junioren: SGABE – SGM Bergatreute (15:15 Uhr, in Ebersbach) 

A-Junioren: SGABE – SGM Kehlen (17 Uhr, in Aulendorf) 

Herren 1: SGBE – SGM Ummendorf (17 Uhr, in Ebersbach) 

Vorschau auf Sonntag, den 04.05.2025: 

Frauen: SCB – SV Beuren (11 Uhr, in Ebersbach) 

Herren 2: SV Hohentengen II - SGBE (15 Uhr) 

Vorschau auf Dienstag, den 06.05.2025: 

D2-Junioren: SV Reute III – SGABE (18 Uhr) 

B-Juniorinnen: SGM Warthausen – SCB (18:30 Uhr) 

 

 


